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Letzte Chance
fiir notorischen

Tiefstapler

Der dufiere Eindruck kann tiuschen!
Diese tiefe Erkenntnis dringte sich
dem Berichterstatter einmal mehr
auf, als er gestern den Verhandlun-
gen des hiesigen Bezirksgerichtes
folgte. Wer hitte schon hinter dem
zwar schmichtigen, aber sauberen
und anstindig auftretenden Mann,
der da vor den Schranken stand,
einen notorischen Delinquenten ver-
mutet? Man muflte schon genauer
hinsehen, um zu entdecken, dafl der
Angeklagte R.S., abgesehen davon,
daf er zu iibertriebener Nachdenk-
lichkeit neigt, einiges auf dem Kerb-
holz haben muflte. Einem geschirf-
ten Blick konnte nimlich nicht ent-
gehen, dafl der Anzug des Ange-
klagten hochstens 37 anstatt der
heute allgemein iiblichen 45 Pro-
zent reine Schurwolle aufwies und
dafl sein Hemd weder knitterfrei
noch fleckenabstoffend war (ganz
abgesehen davon, daff es auch in
der Farbe nicht im mindesten den
Gepflogenheiten der Jetztzeit ent-
sprach). In der Tat sind wir mit
unseren Beobachtungen auch schon
zum Kern dieses betriiblichen Falles
vorgestoflen, lautete die Anklage
doch auf nichts Geringeres als auf
konsumwidriges Verhalten!

Der Angeklagte R.S, ist in geord-
neten Verhdltnissen aufgewachsen,
fiel aber seinen Lehrern schon frith
durch seine Nachdenklichkeit so-
wie dadurch auf, dafl er sich von
seinen Kameraden absonderte und
sich lieber mit sich selbst beschif-
tigte. Nach erfolgreichem Abschluf}
seiner Studien ergriff er den Beruf
eines Bibliothekars, obwohl ihm sei-
nerzeit der Berufsberater denWerde-
gang eines Reiseleiters oder Ver-
kiufers angelegentlich empfohlen
hatte. Wihrend seiner langjihrigen
Titigkeit hatte er nie Anlaf zu
Klagen gegeben, doch wurde ihm
dieletzte amtliche Ueberpriifung des
Konsumverhaltens, die bekanntlich
von einer konfessionell und poli-
tisch neutralen Kommission peri-
odisch durchgefiihrt wird, zum Ver-
hingnis.

Aus der Anklageschrift ging hervor,

Offene Krampfadern
hartndckige Ekzeme
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daf sich der Delinquent, obwohl
vonWohlmeinendenwiederholtdar-
auf hingewiesen, wie falsch sein
Verhalten sei, hartnickig darauf
versteift, seine Konsumgewohnhei-
ten als seine Privatsache zu betrach-
ten. Wie alt seine Mobel seien,
wann er sich das letzte Mal einen
Anzug gekauft habe, weshalb er
weder einen Wagen fahre noch ein
Ferienhaus mit Swimming-pool und
Minigolf besitze — das alles’ gehe
allein ihn etwas an. Als er diese
reichlich sonderbaren Ansichten
auch vor Gericht wiederholte, sah
sich der Gerichtsprisident genotigt,
dermaflen iiberholte Vorstellungen
mit aller gebotenen Schirfe richtig-
zustellen. Aus dem Kreuzverhor
ging einwandfrei hervor, dafl der
Angeklagte einkommensmifig in

der Lage wire, einen Kleinwagen
auf Ratenzahlung zu erstehen. Da
er es nicht getan hatte, war der
Tatbestand des konsumwidrigen
Verhaltens und der Nichterfiillung
von Biirgerpflichten erfiillt,

Der Vorsitzende sah davon ab, je-
den einzelnen Punkt der Anklage
durchzugehen, und bemiihte sich
statt dessen, dem Angeklagten ein
paar Grundeinsichten in die wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen
Zusammenhidnge zu vermitteln. In
der Tat schien dieses Vorgehen, das
unseres Erachtens auch psycholo-
gisch richtig war, mehr zu fruchten
als eine Standpauke. Als sich der
Angeklagte schliefflich halbwegs
einsichtig zeigte und meinte, er
kénnte sich ja schon einige Neu-
anschaffungen auf Abzahlung lei-
sten, doch wisse man nie, welche
unvorhergesehenen Auslagen nétig
wiirden, konterte der Gerichtspri-
sident dialektisch geschickt mit ei-
ner Abhandlung iiber die Existenz-
berechtigung der Kleinkreditinsti-
tute.

Da der Angeklagte versprach, sich
in Zukunft an. die Gesetzesvor-
schriften zu halten und auch die
einschligigen Prospekte aufmerk-
sam zu studieren, befand das Ge-
richt, von der Bevormundung und
der Aberkennung der biirgerlichen
Ehrenrechte sei noch einmal Ab-
stand zu nehmen und lediglich eine
scharfe Verwarnung auszusprechen.
In einum eindringlichen Schlufiwort
wies der Gerichtsprisident den noch
einmal Davongekommenen darauf
hin, wie unangebracht sein Verhal-
ten doch gerade jetzt, in der Zeit
der Ausverkiufe, sei und wie sehr

seine Umgebung die unzeitgemiflen -

Ansichten eines Auflenseiters als
boswillige Provokation empfinden
miisse. Wir hoffen mit dem Ge-
richt, die Vernunft moge den Ge-
strauchelten auf den richtigen Weg
fithren. Roger Anderegg

PSSST!

Es schauen

im heiligen
Bundeshaus

sieben Konige
huldvoll

zum Fenster heraus,
sie tragen

Kronen

aus Porzellan

mit hauchdiinnen
farbigen

Kugeln daran.
Bitte,

wenn du

ein Journalist

und freiheitlich
denkender
Staatsbiirger bist,
dann trete

den Hoheiten
niemals zu nah,

sie sind

zum Bestaunen
und Anbeten da.
Mit Feder

und Tinte

und lauter Kritik
zerbrichst du

das gldserne
Dornrdschengliick.
Drum schweige
und lasse

den Dingen den Lauf,
sonst kommen

die Schergen

und hingen dich auf.

Max Mumenthaler

NEBELSPALTER

31




	Aus dem Gerichtssaal : letzte Chance für notorischen Tiefstapler

